
 
 

 

 

Mikrozensus 2017 
 

 

Im Jahr 2017 findet im Freistaat wie im gesamten 

Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, eine 

gesetzlich angeordnete Stichprobenerhebung bei 

einem Prozent der Bevölkerung, statt. Die durch 

den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind 

Grundlage für zahlreiche gesetzliche und 

politische Entscheidungen und deshalb für alle 

Bürger von großer Bedeutung. 

 

Das dem Mikrozensus zugrunde liegende Stich-

probenverfahren ist aufgrund des geringen Aus-

wahlsatzes verhältnismäßig kostengünstig und 

hält die Belastung der Bürger in Grenzen. Um 

jedoch die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ 

auf die Gesamtbevölkerung übertragen zu 

können, ist es wichtig, dass jeder der 

ausgewählten Haushalte auch tatsächlich an der 

Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht 

für die meisten Fragen des Mikrozensus eine 

gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht, und zwar 

für bis zu vier aufeinander folgende Jahre. 

Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei 

allen Erhebungen der amtlichen Statistik, um-

fassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen 

und Interviewer, die ihre Besuche bei den 

Haushalten zuvor schriftlich ankündigen und sich 

mit einem Ausweis des Landesamts legitimieren, 

sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. 

Statt an der Befragung per Interview teil-

zunehmen, hat jeder Haushalt das Recht, den 

Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an das 

Landesamt einzusenden. 

 

Das Bayerische Landesamt für Statistik bittet alle 

Haushalte, die im Laufe des Jahres 2017 eine 

Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhal-

ten, die Arbeit der Erhebungsbeauftragten zu 

unterstützen. 

 

 

 

Grabmalprüfung 
 

 

Die jährliche Überprüfung der Standfestigkeit der 

Grabsteine wurde bisher von den Gemeinde-

bediensteten mit einer sog. „Rüttelprobe“ 

vorgenommen. Da diese nicht mehr zulässig ist 

und der Kauf eines Prüfgerätes aus 

Kostengründen nicht sinnvoll erscheint, wurde 

diese Prüfung an das Ingenieurbüro für 

Friedhofssicherheit Manfred Becker übergeben. 

Dieses erledigt bereits in Hemau, Kelheim und 

Beilngries diese Arbeiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht über die Sitzung des 

Marktgemeinderates vom 14.02.2017 
 

 

Beitritt zum Zweckverband Wohnungsbau 

im Landkreis Kelheim; 

Aufhebung des Beschlusses vom 12.12.2016 

 

Sachverhalt: 

 

Zur Bewältigung der Pflichtaufgabe im eigenen 

Wirkungskreis, im Rahmen der wirtschaftlichen 

Möglichkeiten sozialen Wohnraum zur 

Versorgung der bedürftigen Bevölkerung zu 

schaffen, hat der Marktgemeinderat sein Interesse 

an einem landkreisweiten Zweckverband 

bekundet. Dabei sollten die interessierten 

Landkreisgemeinden einen „Zweckverband 

Wohnungsbau im Landkreis Kelheim“ gründen 

(die Mitgliedsgemeinden hätten dann geeignete 

Grundstücke einbringen müssen).  

Der Marktgemeinderat beschloss am 12.12.2016, 

dass der Markt Painten zum 01.01.2017 dem neu 

zu gründenden „Zweckverband Wohnungsbau im 

Landkreis Kelheim“ beitritt. Wegen der sehr 

unterschiedlichen Interessen der Landkreis-

gemeinden, so Bürgermeister Raßhofer, konnte 

die Zweckverbandsgründung nicht realisiert 

werden. Er kritisierte dabei den Informations-

fluss, da man das Scheitern des Zweckverbandes 

zunächst aus der Presse erfahren musste. 
 

Beschluss (14:0): 
 

Der Beschluss des Marktgemeinderates Painten 

vom 12.12.2016 Nr. 1 über den Beitritt ab 

01.01.2017 zu dem neu zu gründenden 

„Zweckverband Wohnungsbau im Landkreis 

Kelheim“ wird aufgehoben. 

 

 

Marktplatzneugestaltung; 

Freigabe Brunnenmodell (Grobentwurf) für 

den weiteren Planungsprozess 

 

Sachverhalt: 

Der Marktgemeinderat Painten hat am 12.07.2016 

den Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines 

Brunnens bei der Marktplatzneugestaltung 

gefasst und dabei den Kostenrahmen auf 60.000 € 

brutto festgelegt. 1. Bürgermeister Raßhofer 

berichtete über die Sitzung des erweiterten 

Bauausschusses vom 26.01.2017, bei der die 

planenden Architekten drei Varianten für einen 

Brunnen vorgestellt haben. Dabei hat man sich 

übereinstimmend auf eine Kombination aus 

mehreren Varianten geeinigt, die nun der heutigen 

Präsentation zugrunde liegt. Das Grobkonzept, 

das im weiteren Planungsprozess noch verfeinert 

werden muss, basiert auf folgenden Vorgaben: 

Form: 

 Natursteinblock, der aus dem Belag „wächst“, 

mit rauen Seitenflächen und glatten Ober- 

flächen als „Wassertisch“ 

 Kompakt, richtungslos, ausgehend von 

quadratischer Grundform 

 Material: Naturstein, Glas, … 

 max. 2,5m Kantenlänge, max. 1m Höhe 
 

Funktion: 

 Identifikation durch ortstypisches Thema: 

Fossilien werden reliefartig eingraviert 

 bei Stillstand des Brunnens (Nacht/Winter) 

bleibt das Wasser in den Vertiefungen stehen 

 Wassergeräusche durch kleine Fontänen 

(Wassergeräusche) 

 Sichtbarkeit des Objekts durch leuchtende 

Glasader als Nacht- bzw. Winteraspekt 

Technik und Kosten: 

 möglichst einfach, es werden nur wenige 

Wasserauslässe mit geringem Druck benötigt 

 ca. 60.000 Euro (brutto) 

 



Sollte der Marktgemeinderat heute diesem 

Grobkonzept zustimmen, so Raßhofer, werden 

die Planer dann das weitere Feinkonzept 

erarbeiten: 

-  Entwurf eines Brunnenobjektes 

-  erstes technisches Konzept für Wassertechnik  

   und Beleuchtung (Glasader) 

-  Abstimmungen Wasser-/Elektroversorgung 
 

Es folgte eine rege Diskussion mit zahlreichen 

Wortmeldungen, die von der Grundaussage her 

alle sehr positiv waren. 
 

Beschluss (14:0): 
 

Der Marktgemeinderat hat Kenntnis vom 

Grobkonzept des Brunnens für die Marktplatz-

gestaltung gemäß den Vorgaben des erweiterten 

Bauausschusses in der Fassung der heute 

vorgestellten Präsentation des Architekten 

Rohloff und stimmt diesem grundsätzlich zu. Der 

Brunnen besteht dabei aus einem Natursteinblock 

mit rauen Seitenflächen und einer glatten 

Oberflächen als „Wassertisch“ in einer 

quadratischen Grundform unter Verwendung der 

Materialien Naturstein und Glas (max. 2,5m 

Kantenlänge und max. 1m Höhe). Die 

Kostenvorgabe von ca. 60.000 € ist dabei 

einzuhalten.  
 

 

Bundesförderprogramm Breitband; 

Vergabe von Beratungs-/Planungsleistungen 

an die Firma Breitbandberatung Bayern  
 

Sachverhalt: 
 

Der Markt Painten hat 2016 mit dem bayerischen 

Förderprogramm der Breitbandausbau mit einem 

Kostenvolumen von 484.797 € umgesetzt. Unter 

Berücksichtigung der Förderquote von 70 % 

ergibt sich ein Eigenanteil von rd. 158.000 €. Vor 

einer Weiterführung (Lückenschließung) soll 

zunächst unter anderem die aktuelle Ausbau-

situation analysiert werden. Der Markt Painten 

hat sich dazu mit Beschluss vom 12.12.2016 zum 

Bundesförderprogramm angemeldet, mit dem 

eine 100%-Förderung für Beratungs- und 

Planungsleistungen möglich ist (bis zu einem 

Betrag von 50.000 €). 

1. Bürgermeister Raßhofer hatte dazu ein 

Angebot der Firma Breitbandberatung Bayern 

GmbH eingeholt, die den Markt bereits beim 

zurückliegenden Breitbandausbau betreut hatte. 

Der Bürgermeister zeigte dazu folgendes Beispiel 

einer Bitratenanalyse im Internet:  

 

Gemeinden Julbach 

https://bitratenkarte.de/rottal/julbach  
 

Bürgermeister Raßhofer ergänzte dazu, dass 

parallel zur Bitratenanalyse dann in einer der 

nächsten Sitzungen der Einstieg in das Bayerische 

Förderprogramm zu beschließen ist, damit die 

Verfahrensschritte im Laufe des Jahres 2017 so 

abgewickelt werden können, dass die Umsetzung 

zuverlässig im Jahr 2018 möglich ist (Ende des 

Förderprogramms). 

Da die Anmeldung zum Bundesförderprogramm 

zwar bestätigt ist, aber bisher der offizielle 

Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegt, so 

Raßhofer, muss die Beschlussfassung über die 

Vergabe an die Firma Breitbandberatung auf eine 

der nächsten Sitzungen verschoben werden. 
 

 

Zuschussantrag der Caritas-Sozialstation 

Kelheim 
 

Sachverhalt: 

 

Die Caritas-Sozialstation Kelheim hat in den 

zurückliegenden Jahren (zuletzt für 2015) jährlich 

einen Gemeindezuschuss in Höhe von 0,52 € pro 

Einwohner erhalten. Mit Schreiben vom 

21.12.2016 beantragt die Sozialstation für 2016 

wieder einen Zuschuss in Höhe von 0,52 € je 

Einwohner und legt dazu den Sach- und 

Tätigkeitsbericht 2015/16 mit vor. Bürgermeister 

Raßhofer schlug vor, den Zuschuss wie bisher zu 

gewähren. 
 

Beschluss (14:0): 
 

Auf Grund des Antrages vom 21.12.2016 erhält 

die Caritas-Sozialstation Kelheim für das Jahr 

2016 wieder einen Zuschuss der Marktgemeinde 

Painten analog der Förderung in den Vorjahren. 

Der Zuschuss beträgt danach bei 0,52 € pro 

Einwohner (2.235 zum 31.12.2015) insgesamt 

1.162,20 €. 
 

Appell an alle Hundehalter 
 

Mit der Schneeschmelze häufen sich wieder 

einmal die Beschwerden über die Ver-

schmutzungen des öffentlichen Verkehrs-

bereiches mit Hundehaufen. Ich darf bei dieser 

Gelegenheit erneut an all diejenigen Hundhalter 

appellieren die diese unappetitlichen Hinter-

lassenschaften ihrer „Vierbeiner“ achtlos liegen 

lassen, diese zu entfernen. Hierfür bieten wir im 

Rathaus „Gassibeutel“ zum Kauf an. 

https://bitratenkarte.de/rottal/julbach


Anzinger Leo 

80 Jahre 

Veranstaltungen im März 

 
04.03.2017 Kickerturnier der SG Painten im 

Vereinsheim 

04.03.2017 Jagdversammlung in Maierhofen 

04.03.2017 Tagesfahrt Fieberbrunn – SG Painten 

Ski-Abteilung 

09.03.2017 Jahreshauptversammlung 

„Kalkspatzen“ 

11.03.2017 Jahreshauptversammlung 

FFW Maierhofen 

11.03.2017 Jahreshauptversammlung 

Trachtenverein „Rosentaler“ 

14.03.2017 Senioren-Einkehrtag, Pfarrheim 

(14.00 Uhr) 

18.03.2017 Jahreshauptversammlung 

FFW Painten 

19.03.2017 Jahreshauptversammlung 

Schützenverein „3 Tannen“ 

18./19.03.17 Theater Trachtenverein, Gasthof 

Eichenseher Maierhofen 

24./25.03.17 Theater Trachtenverein, Gasthof 

Eichenseher Maierhofen 

24.-26.03.17 Wochenendskifahrt Ratschings – SG 

Painten Skiabteilung 

31.03.2017 Apres-Skiparty – SG Painten 

Skiabteilung 

31.03.2017 Jahreshauptversammlung KLJB 

Painten 

 
 

 

 

Wir gratulierten zum Geburtstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schmitz Marianne    85 Jahre 

 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

Mirbeth Johann   87 Jahre   (+ 05.02.2017) 

 

 

 

 

Die Neugeborenen in Painten 

 

Hartmann Rebecca   (* 27.01.2017)  

Schwarzwald Mayla  (* 13.02.2017)  
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